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Dem Plan ist eine Begründung beigefügt.

ZEICHENERKLÄRUNG

DARSTELLUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Grenze des Geltungsbereiches der 4. Änderung

Wohnbaufläche

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
- Gemeindliche und touristische Infrastruktur -

Sondernutzungsfläche Bundeswasserstraße

Grünfläche - Freizeitpark -

Begrenzung des Gewässerschutzstreifens

F

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB u.
§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB u.
§ 1 Abs.2 Nr.10 BauNVO

§ 5 BauGB, § 5 Abs.4 BauGB und
§ 1 BundeswasserstraßenG

§ 5 Abs.2 Nr.5 BauGB

§ 35 LandesnaturschutzG SH

Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 22.06.2006.

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses vom 06.05.2013 bis 14.05.2013.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durch Scoping-
Termin am 21.02.2013.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am 14.05.2013.

Entscheidung über die Stellungnahmen anlässlich der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange durch die Gemeindevertretung am 23.06.2015.

Beschluss der Gemeindevertretung über den Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes
einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes dazu sowie über die Durchführung der
öffentlichen Auslegung am 23.06.2015.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Benachrichtigung über die
öffentliche Auslegung des Entwurfes der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich der
Begründung und des Umweltberichtes dazu gemäß Anschreiben vom 17.07.2015.

Ortsübliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer der öffentlichen Auslegung vom 14.07.2015
bis 22.07.2015.

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich der
Begründung und des Umweltberichtes dazu vom 22.07.2015 bis 21.08.2015.

Entscheidung über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
durch die Gemeindevertretung am 23.09.2015;
Mitteilung der Ergebnisse am 25.09.2015.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 23.09.2015 von der Gemeindever-
tretung beschlossen.
Die Begründung und der Umweltbericht zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden mit
Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.09.2015 gebilligt.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein vom Az.:
- mit Nebenbestimmungen / Hinweisen - genehmigt.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -

Die Nebenbestimmungen wurden durch Beschluss der Gemeindevertretung vom
erfüllt; die Hinweise wurden - teilweise / nicht - beachtet.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -

Die Erfüllung der Nebenbestimmungen wurde mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein vom Az.:
bestätigt.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -

Die Erteilung der Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei
der der Plan einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes dazu sowie die zusammen-
fassende Erklärung gemäß § 6 Abs.5 BauGB auf Dauer während der Sprechstunden von allen In-
teressierten eingesehen werden können und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurde vom

bis ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekanntmachung wurde
auf die Möglichkeit einer Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) hingewiesen.
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mithin am wirksam geworden.

Sehestedt, den

Gemeinde Sehestedt
- Die Bürgermeisterin -
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Für das Gebiet südlich der Hauptstraße, westlich des Dr. Böhme-Weges, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals und östlich des 
Flurstücks 33/2.
Bearbeitung: 10.12.2021; 25.08.2022; 08.09.2021, 11.11.2022

§ 4(1) BauGB

GEÄNDERT : 
STAND DER PLANUNG : § 3(1) BauGB § 4(2) BauGB § 3(2) BauGB § 1(7) BauGB § 4a(3) BauGB § 6 BauGB

Verortung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sehestedt
(Kartengrundlage: OpenStreetMaps)

ENTWURF

Übersichtsplan ohne Maßstab

Darstellung Ausschnitt aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan  zur  Information.
Dieser Ausschnitt ist durch die 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht mehr wirksam.

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sehestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom __.__.____. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt „____________________“ Nr. __/2021 vom __.__.____. 

 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde nach 

Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt „____________________“ Nr. __/2021 
vom __.__.____ durch Auslegung für die Dauer eines Monats bis zum __.__.____ durchgeführt.  

 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 

wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am __.__.____ unterrichtet und zur Abgabe einer 
Stellungnahmen aufgefordert.  

 
4. Die Gemeindevertretung hat am __.__.____ den Entwurf der __. Änderung des 

Flächennutzungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
5. Der Entwurf der __. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung haben in der 

Zeit vom __.__.____ bis __.__.____  während der Besuchszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von Jedermann schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, 
durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt „____________________“ Nr. __/2021 vom 
__.__.____  ortsüblich bekannt gemacht.  

 
6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 

wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
7. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis wurde 
mitgeteilt. 

 
8. Die Gemeindevertretung hat die __. Änderung des Flächennutzungsplanes am __.__.____ 

beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt. 
 
9. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat die _. Änderung des 

Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom __.__.____ Az.: ____________________  (Erstaufst.) 
genehmigt. 

 
10. Die Erteilung der Genehmigung der __. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, 

bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer während 
der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt, wurde durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
„____________________“ Nr. __/2021 vom __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. In der 
Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer Geltendmachung von Verfahrens- und 
Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB) 
hingewiesen. Die __. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mithin am __.__.____  wirksam. 

 
 
 
 
 

_________, __.__.____  ____________________  
    Name     Siegel 
    Bürgermeister/in     

  

 

Verfahrensvermerke:

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Sehestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes

Planzeichenerklärung:

Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage
1. DARSTELLUNGEN

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.
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